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§ 181 ArbVG Konstituierung
 ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2024

1. (1)Die zentrale Leitung hat unverzüglich nach der Bekanntgabe der benannten Mitglieder des besonderen

Verhandlungsgremiums zu dessen konstituierender Sitzung einzuladen.

2. (2)Die Mitglieder des besonderen Verhandlungsgremiums können aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden und einen

oder mehrere Stellvertreter wählen. Das besondere Verhandlungsgremium gibt sich eine Geschäftsordnung.

3. (3)Das besondere Verhandlungsgremium hat die zentrale Leitung sowie die örtlichen Unternehmensleitungen

unverzüglich über das Ende der konstituierenden Sitzung sowie das Ergebnis der Wahl gemäß Abs. 2 zu

unterrichten.

4. (4)Unverzüglich nach der Mitteilung gemäß Abs. 3 hat die zentrale Leitung eine Sitzung mit dem besonderen

Verhandlungsgremium einzuberufen, um eine Vereinbarung nach § 187 abzuschließen. Sie hat die örtlichen

Unternehmensleitungen hievon in Kenntnis zu setzen.

5. (5)Die zentrale Leitung hat die Zusammensetzung des besonderen Verhandlungsgremiums und den Beginn der

Verhandlungen den zuständigen europäischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbänden sowie der zuständigen

österreichischen gesetzlichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer unverzüglich nach der Einberufung der

Sitzung mit dem besonderen Verhandlungsgremium gemäß Abs. 4 mitzuteilen.

In Kraft seit 06.06.2011 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/arbvg/paragraf/187
file:///

	§ 181 ArbVG Konstituierung
	ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz


